Teilnahmebedingungen

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung buchen wir bei Erteilung einer Einzugsermächtigung den gültigen Tagungsbeitrag von Ihrem Konto ab. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit, unter Angabe der Veranstaltungsnummer und Ihres Namens den Tagungsbeitrag auf unser Konto bei der

Kreissparkasse Köln

BLZ 370 502 99

Kontonummer 132 003 153 

zu überweisen. 

Anmeldungen werden von uns in der Reihenfolge des Eingangs bestätigt; Ihre Anmeldung sollte spätestens 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn bei uns vorliegen. Anmeldungen sind nur mit Entrichtung des Teilnehmerbeitrags verbindlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bitte beachten Sie, dass einige Seminarangebote sich an bestimmte Zielgruppen richten.

Sollte Ihnen die Teilnahme trotz einer verbindlichen Anmeldung nicht möglich sein, benachrichtigen Sie uns bitte umgehend, damit andere Interessenten berücksichtigt werden können. Absagen sind bitte schriftlich vorzunehmen und erfolgen bis zu 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei. Danach ist eine Ausfallgebühr in Höhe von 50% des Tagungsbeitrags zu entrichten. Bereits durch Lastschrift eingezogene Tagungsbeiträge werden Ihnen umgehend erstattet.

Unsere Veranstaltungen sind förderungswürdig im Sinne von § 7 Satz 1 Nr. 3 der Verordnung über Sonderurlaub für Bundesbeamte und Richter im Bundesdienst und im Sinne des Soldatengesetzes (Bescheinigung bitte bei Bedarf mit der Anmeldung anfordern).

Weitere Programme und Anmeldekarten können Sie unter 
andrea.stutzbecher-mühlen@kas.de (Telefax: 02236/ 707 355) anfordern - oder Sie benutzen eine Kopie der Original-Anmeldekarte – beides ist auch unter www.kas.de für Sie abrufbar.

